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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: Abkommen über eine strategische Partnerschaft  zwischen der Europäischen 

Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Kanada andererseits 
 
Die Seite EU/CA/de14 wird durch die beiliegende Seite ersetzt. 
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EU/CA/de 14 

(5) Die Vertragsparteien lassen sich von den internationalen Empfehlungen der Financial Action 

Task Force (FATF) im Hinblick auf den Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung leiten. 

 

(6) Die Vertragsparteien arbeiten weiterhin in angemessener Weise zusammen, um die 

Kapazitäten anderer Staaten zur Terrorismusbekämpfung sowie zur Verhinderung und Aufdeckung 

von und zur Reaktion auf terroristische Handlungen zu stärken. 

 

 

Artikel 7 

 

Zusammenarbeit bei der Förderung von internationalem Frieden und internationaler Stabilität 

 

Zur Förderung ihres gemeinsamen Interesses an der Förderung von internationalem Frieden, 

internationaler Sicherheit und wirksamen multilateralen Institutionen und Konzepten verpflichten 

sich die Vertragsparteien 

 

a) zur Fortsetzung ihrer Bemühungen um eine weitere Stärkung der transatlantischen Sicherheit 

unter Berücksichtigung der zentralen Rolle der bestehenden transatlantischen 

Sicherheitsarchitektur zwischen Europa und Nordamerika; 

 

b) zur Intensivierung ihrer gemeinsamen Bemühungen um Unterstützung der Krisenbewältigung 

und des Kapazitätenaufbau sowie zur weiteren Verbesserung ihrer Zusammenarbeit in diesem 

Bereich, u. a. im Rahmen von EU-Operationen und -Missionen. Die Vertragsparteien sind 

bestrebt, die Beteiligung an diesen Tätigkeiten zu erleichtern, unter anderem durch frühzeitige 

Konsultationen und den Austausch von Planungsinformationen, wenn dies von den 

Vertragsparteien für zweckmäßig erachtet wird. 
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